Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten 

Ich bin damit einverstanden, dass für mein Kind

	Vor- und Zuname des Kindes
	Geburtsdatum 
	Größe in cm
	Augenfarbe 

	
	
	
	


ein

	
	Personalausweis (vor Vollendung des 16. Lebensjahres)

	
	vorläufiger Personalausweis (vor Vollendung des 16. Lebensjahres)


beantragt und abgeholt werden kann.

I ) Erklärung zur deutschen Staatsangehörigkeit 

mein o.a. Kind hat eine/mehrere ausländische Staatsangehörigkeit(en) beantragt 

bzw. erworben.

	
	JA
	
	NEIN


Wenn ja, bitte Beiblatt ausfüllen und entsprechende Nachweise beifügen.

Nachstehende Erklärungen sind nur bei einem Personalausweisantrag auszufüllen!

II ) Erklärung zur Erfassung und Speicherung der Fingerabdrücke (§ 9 Abs. 3 PAuswG)
Hinweis: Die Erfassung und Speicherung der Fingerabdrücke im Personalausweis erfolgt aufgrund einer freiwilligen Entscheidung der Antrag stellenden Person. Eine Entscheidung gegen die Speicherung der Fingerabdrücke, zieht keine rechtlichen oder tatsächlichen Nachteile nach sich.

Ausnahme: Mit dem Verzicht der Erfassung und Speicherung der Fingerabdrücke, kann kein vereinfachtes Verfahren zur Identitätsprüfung per Fingerabdruckvergleich durchgeführt werden. 

Die Fingerabdrücke werden nur elektronisch im Personalausweis gespeichert und nicht aufgedruckt. Spätestens nach Aushändigung des Personalausweises werden die Fingerabdrücke beim Ausweishersteller und in der Personalausweisbehörde gelöscht.

Ich möchte, dass die Fingerabdrücke für mein o.a. Kind erfasst und elektronisch im Personalausweis gespeichert werden. 

	
	JA
	
	NEIN


	Datum
	Name, Vorname des Vater
	Unterschrift

	
	
	

	Datum
	Name, Vorname der Mutter
	Unterschrift

	
	
	


Ich möchte meine Fingerabdrücke erfassen und elektronisch im Personalausweis speichern lassen. 

	
	JA
	
	NEIN


	Datum
	Name, Vorname des Kindes
	Unterschrift

	
	
	


Bei unterschiedlichen Erklärungen der Sorgeberechtigten und des Kindes, ob die Fingerabdrücke erfasst werden sollen oder nicht, wird der Antrag ohne die Erfassung von Fingerabdrücken bearbeitet. 

Nachstehende Erklärungen sind nur für Personalausweisanträge auszufüllen, die für Kinder gestellt werden, die zum Zeitpunkt der Antragstellung zwischen 15 Jahre und 9 Monate und 16 Jahre alt sind.

III ) Erklärung über den Empfang des Informationsmaterials (§ 11 Abs. 2 PAuswG)

Das Informationsmaterial zum neuen Personalausweis und zum elektronischen Identitätsnachweis (eID-Funktion) und dessen sicherer Nutzung wurde übergeben. Es wurde darauf hingewiesen, dass die eID-Funktion erst ab Vollendung des 16. Lebensjahres des o.a. Kindes gebührenfrei eingeschaltet werden kann.

IV) Erklärung zum abweichenden Versand des PIN-Briefes (§13 PAuswG)

Der PIN-Brief mit den Angaben zur PIN, PUK und Sperrkennwort soll an die Personalausweisbehörde übersandt werden, bei der der Personalausweis beantragt wurde.

Bei Aushändigung des Personalausweises wird von dort auch der PIN-Brief ausgehändigt.

Die Personalausweisbehörde hat auf die Risiken gemäß § 13 PAuswG hingewiesen.

	Datum
	Name, Vorname des Vater
	Unterschrift

	
	
	

	Datum
	Name, Vorname der Mutter
	Unterschrift

	
	
	


